
Gemeinde Wohltorf 
 

 
Beglaubigter Beschlussauszug 

 
Sitzung Nr. 2 / 2023 - 2028 des Wegeausschusses der Gemeinde Wohltorf 

vom 05.12.2023 
 
 

 
TOP 12 Projekte für die Bürgermeisterin zur Weiterleitung an das Ordnungs-

amt 
 
 
Beschluss: 
Die Bürgermeisterin wird gebeten, folgende Punkte an das Ordnungsamt weiterzuleiten 
bzw. mit dem Ordnungsamt zu klären: 
 

1. Klärung der Aufstellung eines Schildes „Achtung, Kreuzung/Einmündung“ am Wald-
kamp/Alte Allee, um die Rechts-vor-Links-Regelung an dieser Ecke für dieAutofah-
rer eindeutig zu machen. Ist die Aufstellung dieses Schildes nicht möglich,wird auf 
den Beschluss vom 19.9.2023 zurückgegriffen. 

2. Klärung der bestehenden Optionen zur Anbringung von Schwellen oder Aufpflaste-
rungen in der Straße Am Tonteich, um eine Geschwindigkeitsdämpfung zu errei-
chen oder kritische Streckenabschnitte zu entfernen.  

3. Klärung der bestehenden Optionen zur Anbringung von Schwellen oder Aufpflaste-
rungen in der Straße Flagredder, um eine Geschwindigkeitsdämpfung zu erreichen 
und die Straße für Fahrradfahrer und Fußgänger sicherer zu machen. 

4. In die Wege leiten der Aufbringung von Tempo-30 Symbolen auf den Straßen Börn-
sener Weg und Alte Allee. 

5. Klärung der Einrichtung von verkehrsberuhigten Zonen in den Straßen: 
- Am Tonteich von Einmündung Gutenbergstraße bis Tonteichbad 
- Obere Lindenstraße von Einmündung Billtal bis Wendehammer 
- Alter Knick von Einmündung Billtal bis zur Sporthalle 

 
Abstimmungsergebnis: 

Stimmberechtigt Ja-Stimme(n) Nein-Stimme(n) Enthaltung(en) 
7 7 0 0 

 
Es liegen keine Ausschließungsgründe nach § 22 GO vor. 
 
 
 
 
Anmerkung: 
 

Aufgrund des § 22 GO waren keine/folgende Gemeindevertreter*innen von den Bera-
tungen und den Abstimmungen ausgeschlossen. Sie waren weder bei den Beratungen 
noch bei den Abstimmungen anwesend:  
 



 

Die Richtigkeit des Auszuges über Beschlussfähigkeit und Abstimmung werden beglau-
bigt. Gleichzeitig wird bescheinigt, dass zur Sitzung unter Mitteilung der Tagesordnung 
rechtzeitig und ordnungsgemäß eingeladen worden ist. 
Das Gremium war beschlussfähig. 
 
 
Dassendorf, den 07.02.2024 Amt Hohe Elbgeest 

Im Auftrag 
(DS) 


